
 

 

 

 

 

Du denkst darüber nach, dich als Kandidatin/Kandidat für den 

LHR Bayern aufzustellen? Das freut uns sehr! Hier findest du die 

wichtigsten Informationen.  

 

 

Wer darf kandidieren? 

Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in stationären Erziehungshilfen (§ 34, § 34 

i.V.m 35a, § 41 SGB VIII), sowie in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe deren 

Maßnahme voraussichtlich noch ein Jahr dauert.  

 

Dauer der Amtszeit (Legislaturperiode) 

Der Landesheimrat Bayern wird für zwei Jahre gewählt. Die offizielle Amtsübergabe erfolgt in 

IPSHEIM. Das heißt du bist von Juli 2023 bis Juli 2025 gewählt.  

 

Wie viele Plätze werden vergeben? 

In Zukunft werden jedes Jahr die Hälfte der Plätze, also sechs, neu gewählt, sodass immer eine 

Überschneidung von alten und neuen Mitgliedern stattfindet. Da dieses System in diesem Jahr 

neu startet wählen wir wie üblich 12 neue Mitglieder, der LHR ist dann im Jahr 2024/25 

voraussichtlich etwas größer als normal bis der Ablauf dann passt.  

 

Voraussichtlicher zeitlicher Aufwand pro Jahr 

Termine (online, oder vor Ort) an denen Möglichst alle Mitglieder und Berater*innen des LHR 

teilnehmen: 

 Vier Klausurtagungen i.d.R. von Freitag, 18:00Uhr – Sonntag, 12:00Uhr 

 Ein Termin im Landesjugendhilfeausschuss (meist Wochentags) 

 Ein Mitglied des LHR (+Vertretung) wird als beratendes Mitglied des 

Landesjugendhilfeausschusses benannt (vier Termine, wochentags) 

 Fachtagung IPSHEIM (KW 29, Montag – Donnerstag) 

 Bundesnetzwerktreffen der Interessenvertretungen in der Kinder- und Jugendhilfe  

(Freitag bis Sonntag, Datum und durchführendes Bundesland noch offen) 

Termine, die nach individuellen Möglichkeiten, regionalen Gegebenheiten und 

Interessenschwerpunkten von Kleingruppen wahrgenommen werden sind z.B.: 

 Themenbezogene Arbeitsgruppensitzungen  

Kandidatur für den 
LHR 2023 – 2025 
Wie geht das? 

Einsendeschluss: 

12. März 2023 

 



 Teilnahme an Fachtagen, Workshops und zur Vorstellung des LHR in Einrichtungen oder 

Hochschulen  

 

Häufig gestellte Fragen 

Wie viel Zeit muss ich als Mitglied im LHR einplanen? Wer bezahlt meine Fahrtkosten? 

Antworten findest Du hier: https://www.landesheimrat.bayern.de/ipsheim/wahl/index.php  

Gerne gibt Dir auch die Geschäftsstelle des LHR Bayern, per Telefon oder E-Mail Auskunft zu 

Deinen Fragen! 

 

Wie kann ich kandidieren? 

1) Steckbrief ausfüllen 

2) Videoclip1 drehen wenn du möchtest. Das ist freiwillig! 

3) Einwilligungserklärung Kandidatur ausfüllen und selbst unterschreiben (Minderjährig? 

Unterschrift der Personensorgeberechtigten ebenfalls notwendig!) 

4) Einwilligungserklärung Kandidatur und Steckbrief auf OpenOlat hochladen. 

 

Das Infoblatt gemäß DSGVO zur Verarbeitung deiner Daten ist zusammen mit den beiden 

Formularen auf der Plattform OpenOlat und auch auf der Homepage des LHR Bayern abrufbar. 

 

Was passiert mit meinen Unterlagen? 

Die Einwilligungserklärung Kandidatur bleibt im Bayerischen Landesjugendamt. 

Die Steckbriefe und Videoclips aller Kandidatinnen und Kandidaten werden auf der Plattform 

OpenOlat eingestellt. Dazu haben alle Einrichtungen, die sich für IPSHEIM@home registriert 

haben Zugriff. Die Steckbriefe und Videoclips sind dazu gedacht, dass sich alle Wahlberechtigten 

über alle Kandidat*innen informieren können. 

 

Wie erhalten die Wahlberechtigten meinen Steckbrief/Vorstellungsclip? 

Dein Steckbrief/Vorstellungsclip wird zusammen mit denen der anderen Kandidatinnen und 

Kandidaten in den Einrichtungen, die wählen ausgehängt und / oder ausgelegt, bzw. gezeigt, 

damit alle jungen Menschen die Möglichkeit haben sich über die Kandidierenden zu informieren. 

 

Warum werden die Steckbriefe/Videoclips nicht für alle online gestellt? 

Der Schutz eurer Daten ist uns wichtig. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden eure 

Informationen frei ins Netz zu stellen, sodass jede/r uneingeschränkt Zugriff darauf hat. Wir 

bitten daher alle Fachkräfte in den Einrichtungen die jungen Menschen dabei zu unterstützen die 

Informationen rechtzeitig vor der Wahl anschauen zu können.  

 

 

 

                                                           
1 Dateiformat: .mp4, maximale Dateigröße: 20MB 

https://www.landesheimrat.bayern.de/ipsheim/wahl/index.php


Wann weiß ich, ob ich gewählt wurde? 

Einsendeschluss für die Wahlergebnisse ist Sonntag, der 02. April. Falls eine Stichwahl nötig ist 

findet diese am Mittwoch, den 05. April 2023 statt. Das Wahlergebnis wird am Mittwoch, den 

06. April verkündet.  

Es wird die Reihenfolge der Kandidat*innen verkündet. Die Stimmanzahl bleibt geheim. 

Du bist auf Platz 1 – 12? Dann bist du direkt als Mitglied des LHR Bayern gewählt und Teil des 

Landesheimrats! 

Du bis auf Platz 13 oder danach? Dann bist du als Nachrücker*in auf der Liste. D.h. wenn ein 

Mitglied des LHR während des Jahres ausscheidet kommen in der Reihenfolge der Liste die 

Personen zum Zug. 

 

Was passiert nach der Wahl? 

Du bekommst natürlich Bescheid! Wir werden bei Dir anrufen, damit du informiert bist.  

 

Erster Termin und Übergabe durch den alten LHR 

Der erste Präsenztermin für den LHR Bayern 2023/24 ist die Jahrestagung IPSHEIM auf Burg 

Hoheneck. Wir treffen uns dort bereits einen Tag früher am Montag, den 17.07.2023 / 12:00Uhr 

bis Donnerstag, 20.07.2023 / ca. 14:00Uhr. 

 

 

Wann wählen wir unsere Berater*innen? 

Die Berater*innen werden von den 12 Mitgliedern des neuen Landesheimrats im Anschluss an 

seine Wahl gewählt. Informationen dazu bekommst Du rechtzeitig nach der Wahl. 

 

Du hast Fragen, bist dir nicht ganz sicher was auf dich zukommt?  

Ruf einfach an oder schicke eine E-Mail. Die Geschäftsstelle des LHR Bayern hilft dir gerne 

weiter! 

 

 

Kontakt 

Geschäftsstelle Landesheimrat Bayern  

Winzererstr. 9, 80797 München  

Postfach 40 02 60, 80702 München 

Tel.: 0 89 124793 – 2316  

 

E-Mail: info@landesheimrat.bayern.de 

 

mailto:E-Mail:%20info@landesheimrat.bayern.de

